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Wahlkreis seine Zustimmung zur 
Benennung als Bewerber gegeben 
hat, 

b)	 eine Bescheinigung der 
zuständigen Gemeindebehörde 
nach dem Muster der Anlage 16 
zur BWO, dass der Bewerber 
wählbar ist, 

c) bei Kreiswahlvorschlägen von 
Parteien eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder­
oder Vertreterversammlung, in 
der der Bewerber aufgestellt 
worden ist, im Falle eines 
Einspruchs nach § 21 Abs. 4 
BWG auch eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung, mit der nach § 2 I 
Abs. 6 Satz 2 BWG 
vorgeschriebenen Versicherung 
an Eides statt. Die iederschrift 
soll nach dem Muster der Anlage 
17 gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 18 abgegeben werden. 
Femer haben Parteien dem 
Kreiswahlvorschlag eine 
Versicherung an Eides statt des 
vorgeschlagenen Bewerbers 
gegenüber dem Kreiswahlleiter 
nach dem Muster der Anlage 15 
beizufugen, dass er nicht Mitglied 
einer anderen als der den 
Wahlvorschlag einreichenden 
Partei ist. Für die Abnahme der 
Versicherung an Eides statt gi It § 
21 Abs. 6 Satz 3 BWG 
entsprechend, 

d)	 die erforderliche Zahl von 
Unterstützungsunterschri ften 
nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts der Unterzeichner 
(siehe B.7.), sofern der 
Kreiswahlvorschlag von 
mindestens 200 ,Wahlberechtigten 
des Wahlkreises unterzeichnet 
sein muss. 

9.Die einzureichenden Unterlagen' sind in 
Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die 
Schriftform ist dann gegeben, wenn die 
schriftlich einzureichenden Unterlagen 
.persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sind und beim zuständigen Wahlorgan im 
Original vorliegen. 

Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax 
nicht gewahrt. 

C. Zurücknahme und Änderung von 
Kreiswahlvorschlägen sowie Beseitigung von 

Mängeln 

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch 
gemeinsame schri ftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson zurückgenommen werden, 
solange nicht über seine Zulassung 
entschieden ist. Ein von mindestens 200 
Wahlberechtigten unterzeichneter 
Kreiswahlvorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichner durch eine von 
ihnen persönlich lind handschriftlich 
vollzogene Erklärung zurückgenommen 
werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 23. Juli 
2009, 18.00 Uhr, kann ein 
Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson 
und nur dann geändett werden, wenn der 
Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. 
Das Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht 
eingehalten zu werden, der Unterschriften 
nach den Punkten B.5. und B.6. bedarf es 
nicht. Nach der Entscheidung über die 
Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede 
Änderung ausgeschlossen. 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter 
sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag 
durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu 
beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist 
können nur noch Mängel an sich gültiger 
Wahlvorschläge behoben werden. 
Auskunft über Fragen, welche die Einreichung 
von Wahlvorschlägen betreffen, erteilt das 
Büro des Kreiswahlleiters. Dort sind auch die 
amtl ich vorgeschriebenen Vordrucke nach 
Anlage 14 (Unterstützungsunterschriften) 
sowie die weiteren Vordrucke nach Anlagen 
13, 15,16, 17 und 18 zur BWO fur die 
Einreichung von Wahlvorschlägen kostenfrei 
erhältlich. Letztgenannte Vordrucke sind auch 
im Internetangebot des Landeswahlleiters 
unter www.w(lhkn.9~D'.~nHieabrufbar. . 

Der Kreiswahlleiter 
Hubmann 

Der Landrat in Tirschenrcuth 
gez.: Lippert 
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